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21/2016 Kreis Gütersloh 
 

Allgemeinverfügung 
zur Genehmigung der freiwilligen vorbeugenden Schutzimpfung von Rindern, Schafen und Ziegen 

gegen die Erreger der Blauzungenkrankheit für den Kreis Gütersloh 
 

Aufgrund der 
 
§§ 35 Satz 2, 36, 39 Abs. 2 Nr. 5, 41 Abs. 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 06.07.2004 (GV NRW S. 370),  
 
§§ 1, 38 Abs. 11 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 10 des Gesetzes zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseu-
chen (Tiergesundheitsgesetzes - TierGesG) vom 22.05.2013 ( BGBl. I S. 1324), 
 
§ 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung 
und der Beseitigung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertragung von Ermächtigungen zum Erlass von 
Tierseuchenverordnungen vom 27.02.1996 (GV NW S. 104) und 
 
§ 4 der Verordnung zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher und unionsrechtlicher Vorschriften über 
Maßnahmen zur Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit (EG Blauzungen-
bekämpfung-Durchführungsverordnung) vom 30.06.2015 (BGBl. I S. 1098) 
 
in den jeweiligen zurzeit geltenden Fassungen 
 
wird für den Kreis Gütersloh Folgendes bestimmt: 
 

I. 
 
1. Den Tierhaltern von Rindern, Schafen und Ziegen im Kreis Gütersloh wird genehmigt, ihre Tiere 

freiwillig gegen die Serotypen 4 und 8 der Blauzungenkrankheit mit einem zugelassenen oder ge-
nehmigten Impfstoff impfen zu lassen. Hierbei sind die Angaben der Impfstoffhersteller zu beachten. 

2. Die Tierhalter sind verpflichtet, jede Impfung gegen die Blauzungenkrankheit innerhalb von 7 Tagen 
nach der Durchführung der Impfung unter Angabe der Registriernummer ihres Betriebs, des Datums 
der Impfung, des verwendeten Impfstoffes und bei geimpften Rindern unter Nennung der Ohrmar-
kennummern bzw. bei Schafen und Ziegen der Anzahl der geimpften Tiere mitzuteilen. Diese Ver-
pflichtung muss durch eine Meldung der Impfung an die Hi-Tier-Datenbank durch den Tierhalter 
selbst oder einem von ihm beauftragten Dritten (z.B. Impftierarzt) erfolgen. 
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II. 
Begründung der Allgemeinverfügung 

 
Die Blauzungenkrankheit ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, für die alle Wiederkäuer bzw. Tiere emp-
fänglich sind. Sie wird durch ein Virus verursacht, das durch infizierte Stechmücken (Gnitzen) übertragen 
wird. Das klinische Krankheitsbild geht mit schmerzhaften Haut- und Schleimhautentzündungen am Kopf, 
den Geschlechtsorganen, den Zitzen und am Kronsaum der Klauen einher. Neben Leistungseinbußen 
durch Milchrückgang, Gewichtsverlust, Aborte und Fehlbindungen führen schwere Verlaufsformen auch zu 
hohen Sterblichkeitsraten (insbesondere bei Schafen). Da die den Erreger übertragenden Gnitzen durch 
den Wind weiträumig (bis zu 150 km) verbreitet werden können, weist die Blauzungenkrankheit eine starke 
Ausbreitungstendenz auf. 
 
Ziel ist es, die klinische Erkrankungen der Tiere zu mindern und Todesfälle zu verhindern, wirtschaftliche 
Folgeschäden zu reduzieren und die Viruslast in den für das Virus der Blauzungenkrankheit der Serotypen 
4 und 8 empfänglichen Tierpopulationen zu verhindern. Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Tierhalter 
die Möglichkeit, mit dieser Genehmigung der Impfung ihre Tiere zu schützen. Impfstoffe dürfen gemäß § 43 
Tierimpfstoff-Verordnung dabei nur durch Tierärzte an Tieren angewendet werden. 
 
Aufgrund der Risikobewertung des Friedrich-Löffler-Institutes (FLI) zur Einschleppung der Blauzungen-
krankheit Serotyp 4 und 8 vom 30.11.2015 sollten Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Einschleppung 
dieser Tierseuche ergriffen werden. Die schnelle Ausbreitungstendenz der Seuche kann durch eine flä-
chendeckende Impfung verhindert werden. Damit sollen die Tiere vor den Folgen der Erkrankung geschützt 
sowie wirtschaftliche Schäden minimiert werden. Der Tierschutz wird damit ebenfalls hinreichend berück-
sichtigt. 
 

III. 
Widerrufsvorbehalt/Geltungsdauer/Inkrafttreten 

 
Diese Allgemeinverfügung kann jederzeit – auch kurzfristig – insbesondere aus Gründen der Tierseuchen-
bekämpfung und/oder der aktuellen Seuchenlage widerrufen werden (§ 36 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG NRW). 
  
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft und kann beim 
Landrat des Kreises Gütersloh, Herzebrocker Str. 140 und der Abteilung Veterinär- und Lebensmittelüber-
wachung, Goethestr. 12 in Gütersloh eingesehen werden. 
 

IV. 
Ihre Rechte 

 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe wie folgt Widerspruch 
erhoben werden: 
 
−  schriftlich beim Landrat des Kreises Gütersloh, Herzebrocker Straße 140, 33334 Gütersloh 

oder 
−  mündlich zur Niederschrift bei einer der Dienststellen des Landrates des Kreises Gütersloh. 
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Bitte beachten Sie 
−  Sie können auch eine andere Person bevollmächtigen, für Sie Widerspruch zu erheben. 
−  Ihr Widerspruch muss innerhalb der Monatsfrist eingegangen sein. 
 
 
Gütersloh, 27.06.2016      Kreis Gütersloh 
         als Kreisordnungsbehörde 
         Der Landrat 
 

Hinweis 
 
Der Einsatz von sogenannten Repellentien (Vergrämungsmittel) gegen die Stechinsekten sowie die Be-
schränkungen des Weidegangs auf die Nachtzeit können den Befall der Tiere mit Gnitzen vermindern. 

 
 


	Allgemeinverfügung
	Hinweis


